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Beschwerde gegen das verfügte Kletterverbot an der „Säliflüeh“ in Aarburg
Sehr geehrte Damen und Herren 
Hiermit erhebe ich fristgemäss Einsprache gegen den Beschluss des Gemeinderates Aarburg für ein Kletterverbot an der Säliflüeh in Aarburg.

Legitimation:

Meine Person ist Mitglied des SAC, Sektion ……….. Deren Mitglieder klettern seit Jahren regelmässig an dieser Wand. Die Mitglieder der Sektion sind auch dafür besorgt, dass die Zugangswege in Ordnung gehalten werden. 
Einleitung:
1. Seit über 50 Jahren wird am südexponierten Felsband, das sich zum Sälischlössli hinaufzieht, geklettert. Im Jahr 1994 wurde das Schutzkonzept Säliflüeh erarbeitet. Dabei beteiligt waren die Abteilung Landschaft und Gewässer des Kantons Aargau, das Kreisforstamt Zofingen, Pro Natura, das Forstamt Aarburg und die SAC Sektion Zofingen. Es wurden mehrere Bereiche für den Klettersport gesperrt und Zustiegswege erstellt, um die seltenen Pflanzen- und Tierarten zu schonen. Jährlich wird von der SAC Sektion Zofingen ein Unterhaltstag durchgeführt. Im Dezember 2005 erhielt das Schutzkonzept Säliflüeh als eine der vorbildlichsten Arbeiten den dritten Preis im europäischen Naturschutzjahr des Kantons Aargau!!
2. Der Beschluss stützt sich auf § 9 des Dekrets über den Natur- und Landschaftsschutz. Dieser Paragraf ermöglicht vorsorgliche Massnahmen zu treffen, bis der Kanton eine definitive Zone erlassen hat. Da sich an der Situation seit Jahren nichts verändert hat und auch keine plötzliche Schädigung aufgetreten ist, rechtfertigt sich auch eine jetzt verfügte vorsorgliche Massnahme nicht.
3. Zur Kontrolle des Schutzkonzeptes werden regelmässige Begehungen mit den Beteiligten durchgeführt und der Schutz optimiert. Die Begehungen zeigen, dass die schützenswerten Pflanzen- und Tierarten sich am Standort Säliflüeh durch das Schutzkonzept gut entwickelt haben.

4. Der Grossteil der Kletterer sind SAC-Mitglieder, die sich besonders dem Naturschutz zugetan fühlen und auch danach handeln. Es sind keine Vergnügungstouristen, sondern lieben die Natur, die Pflanzen- und Tiervielfalt und sind bereit, sich dafür einzusetzen.So werden nach unseren Beobachtungen alle ausgehandelten Regeln strikte eingehalten, d.h. es werden nur die vorhandenen Wege benutzt, es wird nicht an gesperrten Wänden geklettert, es wird nicht nach oben ausgestiegen, Abfall wird immer mitgenommen (auch Zigarettenstummel und Abfällen von Nichtkletterer).
5. Der Geschäftsprüfungskommission (alles Kletterlaien) befand es nicht nötig, sich intensiv mit dem Klettern zu befassen. Im Gegenteil, bei einer Besichtigung im Sommer 2008 behauptete sie wider besseres Wissen, das sich die Kletterer nicht an die Regeln halten. So war die ganze Delegation über das Schutzkonzept absolut nicht informiert und wurde von einem „Scharfmacher“ innerhalb ihrer Delegation noch absichtlich falsch informiert. Tatsache war, dass sich alle Kletterer an die Regeln hielten, auch das temporäre Kletterverbot wegen des brütenden Falken wurde strikte eingehalten. Nachträglich musste die Delegation ihre Inkompetenz und falschen Behauptungen wieder zurück ziehen, nachdem meine Person persönlich beim Stadtammann vorstellig wurde und ihm die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellte. Diese gab er auch der Delegation in Umlauf. Bezeichnend ist, dass diese Unterlagen nach kurzer Zeit und bevor sie alle erreichten, verschwanden.
6. Das Vorgehen der Ortsbürgergemeinde Aarburg ist absolut inakzeptabel und widerspricht dem bisherigen Vorgehen. Es ist ein Vertragsbruch, in dem die Ortsbürgergemeinde das bewährte Schutzkonzept kündigt. Nach Jahren des guten Einvernehmens und eines vertragsähnlichen Zustandes mit dem Schutzkonzept reitet die Ortsbürgergemeinde nun einen Angriff gegen die Kletterer. Dies ohne eine Anhörung der Betroffenen.

7. Im europäischen Naturschutzjahr wird ein Preis für das Schutzkonzept verliehen, und heute das genau gleiche bekämpft. 

8. Beim Klettern wird nicht wild an den Felsen herum gekraxelt. In den Felsen sind Sicherungshaken eingelassen. Diese bilden eine Route. Diese Routen sind dort, wo keine Tiere oder Pflanzen gestört werden. Der Kletterer steigt immer diesen Sicherungshaken nach. Ausserhalb dieser Routen klettert niemand, da ein Sichern nicht möglich oder sehr aufwändig ist und der Kletterer kein Kamikaze ist.
9. Die schützenswerten Elemente dieser Region sind nicht in den steilen und kargen Felsen zu finden, sondern am Boden der auch von allen anderen Personen betreten werden kann und betreten wird. 
10. Dem brütenden Falken wird seit Jahren die Beachtung geschenkt, in dieser Region wird in der Brutzeit nicht geklettert. Dass er nicht gestört wird, zeigt die Tatsache, dass er alle Jahre wieder am gleichen Ort brütet.
11. Eine normale Klettersaison (Mai – September) ergibt ca. 20 Wochenden an denen geklettert werden könnte. Da Kletterer auch arbeiten, sind solche an Werktagen sehr spärlich anzutreffen. Von den 20 Wochenenden ist ca. die Hälfte wettermässig nicht zum Klettern geeignet, entweder weil schlechtes Wetter herrscht, oder die Temperaturen zu hoch sind. Im Sommer herrschen an den Felsen tropische Temperaturen, die ein Klettern verhindern. Somit ist die Belastung, sofern man von einer solchen sprechen kann, auf das Jahr gesehen auf wenige Tage beschränkt. 

12. Der Gemeinderat verdrängt, dass sich im dortigen Gebiet nicht nur Kletterer aufhalten. Wanderer, Spaziergänger, Hundehalter, Pilzsucher, alles ist dort anzutreffen. Tatsache ist, dass sich diese Leute wesentlich weniger umweltschützend verhalten als die Kletterer. So streifen sie quer durch den Wald (Kletterer benützen strikte die angelegten Wege), halten sich oberhalb der Wände im Bereich des Lebensraumes der seltenen Grenobler Nelke auf (Kletterer steigen nicht bis nach oben, sondern seilen sich wieder ab) und hinterlassen nicht selten Abfälle. Kletterer machen solche jeweils darauf aufmerksam was man hier darf und was nicht und entsorgen auch die Abfälle solcher Leute. Fehlen die Kletterer, so sind die anderen Gruppierungen gleichwohl noch dort, aber niemand mehr, der ein Auge darauf hat.

Begründung:

1. Die obigen Ausführungen belegen, dass die Schädigung der Natur durch die Kletterer in all den Jahren nicht nachgewiesen ist. Das Schutzkonzept ist in der Schweiz einzigartig, wurde ja sogar ausgezeichnet und funktioniert bestens. Eine Verletzung dieses durch Kletterer konnte der Gemeinderat noch in keinem einzigen Fall nachweisen. Alle anderslautenden Aussagen sind haltlose Behauptungen. Im Gegenteil, die Kletterer besorgen auch den Unterhalt, kontrollieren sich gegenseitig und schreiten ein, wenn Nichtkletterer sich umweltschädigend verhalten. 
2. Ein Kletterverbot stösst ins Leere und ist nicht geeignet, um die dortige schützenswerte Natur zu schonen. Die Kletterer, nur eine der Gruppen, die sich in diesem Gebiet aufhält, hält sich nicht nur strikte an das Schutzkonzept, sondern macht andere Personen ebenfalls darauf aufmerksam. Sind keine Kletterer mehr dort, so sind andere Personen sehr wohl immer noch anzutreffen und niemand hat dann ein Auge mehr auf sie. 
3. Klettern ist eine gesunde und sehr umweltschonende Sportart. Den Sport in der Region betreiben zu können, erspart längere Anfahrtswege. Ein Verbot führt dazu, dass andere weiter gelegene Gebiete aufgesucht werden müssen, was wiederum dem Umweltschutz nicht dienlich ist. 
4. Da an der Ortsbürgerversammlung eine angestrebte Altholzinsel, die den Ortsbürgern Fr. 23´000.— in die Kasse spült und das Kletterverbot in der gleichen Abstimmung vorgelegt wurde, ist zu vermuten, dass anwesende Ortsbürger nur wegen des erwartenden Geldsegens zustimmten. Dieses Vorgehen seitens des Gemeinderates ist unfair wenn nicht sogar rechtswidrig.

Zusammenfassung:
1. Gesunde und umweltschonende Sportarten sollten nicht verboten, sondern gefördert werden. Es ist deshalb eine seriöse Interessenabwägung zwischen Belastung und Nutzen zu machen. Dies vor allem, weil erfreulicherweise viele junge Menschen die Sportart Klettern wählen. 

2. Eine Schädigung der Natur durch Kletterer in dieser schützenswerten Region wird zwar behauptet, ist in all diesen Kletterjahrzehnten nicht nachgewiesen worden. 

3. Kletterer halten sich gemessen am ganzen Jahr nur an wenigen Tagen dort auf. Andere Gruppierungen wie Pilzsucher, Biker, Jogger etc. jedoch viel öfter. Zudem halten sich diese an keine Schutzkonzepte. Das Verbot zielt demnach gesetzeswidrig nur gegen eine einzige Gruppierung. 

4. Das Klettern im Zusammenhang mit dem Schutzkonzept hat sich in all den Jahren bewährt, es wurde bezeichnenderweise auch ausgezeichnet.

Antrag:
1. Das verfügte Kletterverbot an der Säliflüeh sei aufzuheben. 
2. Es sei das bewährte Schutzkonzept mit den betreffenden Parteien zu überprüfen, allenfalls anzupassen und für alle sich dort aufhaltenden Personen als verbindlich zu erklären.

Mit freundlichen Grüssen
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